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Liebe Leser und Freunde des Stiftungswesens, 

die Bedeutung von Stiftungen wuchs in 
den vergangenen Jahren nicht nur im pri-
vat-gesellschaftlichen Bereich: auch der 
Staat, Bund wie Länder, entdeckte zuneh-
mend die Rechtsform der Stiftung als ge-
eignete Organisationsform für die unter-
schiedlichsten staatlichen Aufgaben. Stif-

tungen wurden vom Bund und von den Ländern sowohl im 
sozialen wie im kulturellen Sektor in immer größerer Zahl 
errichtet. Neben diesen „klassischen“ Aufgabenfeldern von 
staatlichen Stiftungen kamen weitere Aufgaben hinzu, so 
die Politik- und Verbraucherberatung, die Wissenschafts-
pflege und die Forschungsförderung, aber auch Aufarbei-
tung der deutschen Vergangenheit, der Geschichte der 
Bundesrepublik und andere Felder mehr. So hat z.B. der 
Bund in den vergangenen Jahren neue, zum Teil sehr große 
Stiftungen wie die Deutsche Bundesstiftung Umwelt, die 
Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft, die Deut-
sche Stiftung Friedensforschung und die Kulturstiftung des 
Bundes errichtet. Aber auch die Länder bedienen sich für 
immer neue Wirkungsfelder der Stiftung, Beispiele sind die 
Universitätsstiftungen in Niedersachsen oder die Landes-
stiftung Baden-Württemberg in der Form einer gemeinnüt-
zigen GmbH. Nach der deutschen Einheit gründeten die 
neuen Länder zahlreiche Stiftungen, um ihr kulturelles Erbe 
– meist mit massiver Bundeshilfe – zu sammeln, zu retten, 
zu bewahren und zu restaurieren. Bund, Länder und Ge-
meinden haben die Bürgerstiftung als Instrument der Zivil-
gesellschaft entdeckt und versuchen, die rechtlichen Rah-
menbedingungen für solche Stiftungen, z.B. im Steuerrecht 
oder im Haushaltsrecht, anzupassen bzw. zu verbessern.  
 
 
 

Dabei ist die staatliche Stiftung nicht auf die Stiftung des öf-
fentlichen Rechts beschränkt, zunehmend erfreut sich auch 
bei der öffentlichen Hand die Stiftung des bürgerlichen 
Rechts wachsender Beliebtheit (Beispiel: Deutsche Bundes-
stiftung Umwelt). Gelten für sie wesentlich andere Schutz-
möglichkeiten gegenüber staatlichen Zugriffen, als es für die 
öffentlich-rechtlichen Stiftungen der Fall ist? Hinzu kommen 
hybrid anmutende Stiftungsbezeichnungen wie die am Bei-
spiel Baden-Württembergs erwähnte „gemeinnützige Stif-
tungs-GmbH“. Staatliche Stiftungen sind überwiegend Ein-
kommens- und nicht Vermögensstiftungen, hängen also zum 
großen Teil von den Zuwendungen öffentlicher Haushalte ab. 
Kann man dann überhaupt noch von einer „Stiftung“ spre-
chen, und liegt hier nicht eher eine Anstalt vor? Wie steht es 
mit der Autonomie staatlicher Stiftungen nach innen wie 
nach außen? Wann hat sich eine staatliche Stiftung von ihrem 
staatlichen Gründer soweit emanzipiert, dass man von einer 
„echt aus der Hand gegebenen Stiftung“ (Werner Weber) 
sprechen kann? Eine Fülle von Rechtsfragen stellt sich somit 
nicht nur bei den Stiftungen des privat-gesellschaftlichen Be-
reichs, sondern auch bei den staatlich-öffentlichen Stiftungen.  
In Zeiten, in denen das gesamte staatliche Organisationsrecht, 
das ohnehin zahlreiche Unwägbarkeiten und „weiße Flecken“ 
aufweist, in Bewegung gekommen ist, in denen Schlagworte 
wie „schlanker Staat“, „public-private-partnerhip“, Privatisie-
rung und Deregulierung, „Zivilgesellschaft“ die Runde ma-
chen, bleibt auch die staatliche Stiftung von diesen Entwick-
lungen nicht verschont. Viele der hierbei auftretenden 
Rechtsfragen bedürfen der öffentlichen Diskussion, der wis-
senschaftlichen Sichtung, Aufarbeitung, Klärung und Bera-
tung. Dies mit zu leisten, soll eine der Aufgaben der neu ge-
gründeten Zeitschrift zum Stiftungswesen ZSt sein. 

Prof. Dr. Michael Kilian, Herausgeber 
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